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Vorvertragliche Infor ma-
tionen bei außerhalb von 
Geschäftsräumen oder im 
Fernabsatz geschlossenen 
Verträgen über Finanz-
dienst leistungen und 
Kunden informationen zum 
Wert papier dienst leistungs-
unter nehmen und seinen 
Dienst leistungen

Vorbemerkung

Bei außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz 
ge schlos senen Verträgen über Finanzdienstleistungen ist das 
Wert papier institut, die MorgenFund GmbH (im Folgenden 
„Institut“), verpflichtet, den Verbraucher rechtzeitig vor 
Ab schluss des Vertrages nach Maßgabe des Artikels 246 b des 
Ein führungs gesetz zum Bürgerlichen Gesetz buch (EGBGB) zu 
infor mieren. Dies vorausgeschickt geben wir Ihnen zu den Ver-
trägen über Finanz dienst leis tungen und zu Ihrem Wider rufs-
recht bei außerhalb von Geschäfts räumen und im Fern absatz 
geschlos senen Verträgen die nach folgenden Infor ma ti onen.

Zudem erhalten Sie anbei die Kundeninformationen zum Wert-
papier dienst leistungs unternehmen und seinen Dienst leis-
tungen gemäß § 63 Abs. 7 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) 
und Art. 47 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565.

1. Allgemeine Informationen zu dem Institut und zu den 
für das Institut tätigen Dritten

Name (Firma) und ladungsfähige Anschrift :

MorgenFund GmbH
Franklinstr. 46 – 48
60486 Frankfurt am Main

Telefon : 069 566080 - 020
Fax : 069 566080 - 025

E-Mail : customers.germany@service.morgenfund.com
Internet : www.morgenfund.com

Gesetzlich Vertretungsberechtigte (Geschäftsführer)1 :

Matthias Bayer, 
Heike Fürpaß-Peter, 
Derenik Grigorian, 
Michael Thissen

Vorsitzender des Aufsichtsrats :

Dr. Kai Wilhelm Franzmeyer

Angabe des öffentlichen Unternehmensregisters, 
in welches das Institut eingetragen ist :

Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, 
Handels register-Nummer HRB 123767

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :
DE352415131

Gläubiger-Identifikationsnummer (Gläubiger-ID2) :
DE57ZZZ00002501058

Hauptgeschäftstätigkeit des Instituts :

Wertpapierdienstleistungen :

• Finanzkommissionsgeschäft (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 WpIG3)

• Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG)

• Anlageberatung (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG)

• Abschlussvermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 WpIG)

• Finanzportfolioverwaltung (§ 2 Abs. 2 Nr. 9 WpIG)

• Eigengeschäft (§ 15 Abs. 3 WpIG)

Wertpapiernebendienstleistungen :

• Depotgeschäft (§ 2 Abs. 3 Nr. 1 WpIG)

• Devisengeschäft (§ 2 Abs. 3 Nr. 4 WpIG)

• Anlagestrategieempfehlung und Anlageempfehlung 
(§ 2 Abs. 3 Nr. 5 WpIG)

Zuständige Aufsichtsbehörde :

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn

und

Marie-Curie-Str. 24 – 28
60439 Frankfurt
(Internet : www.bafin.de)

Ergänzende Hinweise zum Vermittler bzw. der 
Vertriebsorganisation des Vermittlers des Kunden :

Sofern für den Kunden sein Vermittler/die Vertriebs orga-
ni sation des Vermittlers tätig wird, ist/sind diese nicht 
be rechtigt, das Institut zu vertreten. Der Vermittler/die 
Ver triebs organisation des Vermittlers des Kunden ist kein 
Er füllungsgehilfe und/oder Stellvertreter des Instituts.

1 Änderungen vorbehalten. Die jeweils aktuell gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer) können jederzeit dem Handelsregister entnommen werden.
2 Die Gläubiger-ID ist eine eindeutige Identifi zierung des Instituts im Lastschrift-Zahlungsverkehr.
3 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) V
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2. Allgemeine Informationen zum Vertrag

Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und 
diese Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die 
Sprachen, in welchen sich das Institut verpflichtet, 
mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation 
während der Laufzeit des Vertrages zu führen :

Die Vertragsbedingungen und die Vorabinformationen wer-
den in deutscher Sprache mitgeteilt.

Die Kommunikation mit dem Institut wird auf Deutsch 
geführt.

Zustandekommen des Vertrages :

• Depotführung

Der Kunde gibt gegenüber dem Institut eine für ihn bin-
dende Erklärung auf Abschluss des Vertrages über das 
Depot ab, indem er notwendige Angaben in dem Depot-
er öffnungs antrag erteilt, den Antrag unterzeichnet, eine 
erfolg reiche Identitäts- und Legitimationsprüfung des 
Kunden erfolgt ist und der Antrag an das Institut übermit-
telt wurde. Mit der Annahme des Antrags durch das Institut 
(z. B. elektronisch oder Brief) kommt die Vereinbarung zum 
Depotvertrag zwischen dem Kunden und dem Institut 
zustande.

Alternativ kann der Depotvertrag auch online/digital 
geschlossen werden. Der Abschluss des Depotvertrages 
erfolgt über einen Online-Dialog. Der Kunde macht über die 
Online-Anwendung textlich ein Angebot auf Abschluss des 
Depot vertrages. Der Depotvertrag kommt erst zustande, 
wenn das Institut die Annahme des Angebots in Textform 
(z. B. E-Mail oder Brief) gegenüber dem Kunden bestätigt.

Der Vertragsschluss über das Depot beinhaltet zugleich 
eine Abrede über die wesentlichen Rechte und Pflichten des 
Insti tuts im Zusammenhang mit der Depotführung entspre-
chend den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots 
bei der MorgenFund GmbH“, ggf. Sonderbedingungen und 
dem „Preis- und Leistungs verzeichnis für das MorgenFund 
Depot“ sowie die MiFID II-Informationspflichten.

• Finanzkommissionsgeschäft

Der Kunde kann dem Institut Aufträge im Weg des Finanz-
kommis sions geschäfts erteilen. Die Übermittlung des Auf-
trags des Kunden an das Institut stellt das Angebot auf 
Abschluss des Finanzkommissionsgeschäft dar. Die An nahme 
des Auftrags erfolgt durch die Ausführung des Geschäfts.

• Anlageberatung

Der Kunde kann sich auf Wunsch zu Fragen der Vermögens-
anlage in Finanzinstrumente beraten lassen (Anlage-
beratung). Die Anlageberatung erbringt das Institut nur 
tele fonisch. Der Anlageberatungsvertrag kommt dabei wie 
folgt zustande :

Der Kunde macht dem Institut ein mündliches Angebot 
zum Abschluss des Anlageberatungsvertrages, indem er 
am Telefon den Wunsch zu einer Beratung zu Finanz instru-
menten verlangt. Das Institut nimmt das Angebot an, indem 
es gegenüber dem Kunden die fern münd liche Anlage-
beratung erbringt.

3.  Wesentliche Merkmale der (Finanz-)dienstleistung und 
Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung

3.1. Wesentliche Merkmale der Depotführung

Verwahrung und Verwaltung

Das Depot dient der Verwahrung und Verwaltung von in 
Wert papieren verbrieften Investmentvermögen. Das Insti tut 
ver wahrt im Rahmen des Depots unmittelbar oder mittel-
bar die Investmentvermögen des Kunden. Im Depot kön-
nen nur Anteile an Investmentfonds und Exchange Traded 
Funds (ETFs) verwahrt werden. Es können Anteile von Fonds 
verschie dener Kapitalverwaltungsgesellschaften verwahrt 
werden. Die aktuellen Fonds, welche in einem Depot des 
Insti tuts verwahrbar sind, werden auf der Home page des 
Insti tuts unter www.morgenfund.com veröffentlicht und 
können jederzeit beim Institut erfragt werden. In ländische 
Invest ment vermögen werden in der Regel bei der deut-
schen Wert papiersammelbank (Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main) verwahrt, sofern diese zur Giro sammel-
ver wahrung zugelassen sind. Ausländische Invest ment ver-
mögen werden in der Regel im Heimatmarkt des betreffen-
den Fondsvermögens oder in dem Land verwahrt, in dem 
der Kauf getätigt worden ist. In welchem Land das Institut 
die Invest ment vermögen verwahrt, teilt sie ihren Kunden auf 
der jeweiligen Wertpapierabrechnung mit.

Erfüllung

Das Institut erfüllt seine Verpflichtungen aus dem Depot ver-
trag durch Bereitstellung und Führung des Depots. Hier zu 
zählt insbesondere das Erstellen eines jährlichen Depot-
auszugs. Die Einzelheiten der Erfüllung der Ver wah rung 
und Verwaltung werden in den Abschnitten 2 bis 10 der 
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der 
MorgenFund GmbH“ geregelt.

Keine Depotüberwachung/keine Finanzport folio ver wal tung

Die Verwahrung und Verwaltung von Investmentvermögen 
durch das Institut stellt keine Finanz portfolio verwaltung 
dar. Für Kunden, die ausschließlich die Depot verwaltung 
in Anspruch nehmen, trifft das Institut weder Anlage ent-
scheidungen noch überwacht es die Invest ment ver mögen im 
Depot, soweit es nicht gesetzlich dazu verpflichtet ist. Das 
Verfügungsrecht über das Depot steht ausschließ lich dem 
Kunden zu, dem auch die Überwachung der Invest ment ver-
mögen im Depot obliegt.

3.2.  Wesentliche Merkmale der Geschäfte 
in Investmentvermögen

Vorbehalt der Ausführung

Das Institut behält sich vor, einen Auftrag des Kunden zur 
Aus führung einer Order in Investmentvermögen nicht anzu-
nehmen oder auszuführen, z. B. wenn Pflicht an ga ben des 
Investmentvermögens nicht verfügbar sind, Ver kaufs be-
schränkungen der Kapital ver waltungs gesell schaft en oder 
Produkt verbote durch die Aufsichtsbehörden bestehen. Die 
für ein Depot jeweils erwerbbaren Invest ment ver mögen 
bestimmen sich nach dem Produktangebot des Insti tuts. 
Auf Nachfrage können die Kunden bei dem Insti tut 
telefonisch unter Telefonnummer : 069 566080 - 020 oder 
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dienst leistungen und 
Kunden informationen zum 
Wert papier dienst leistungs-
unter nehmen und seinen 
Dienst leistungen

Vorbemerkung

Bei außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz 
ge schlos senen Verträgen über Finanzdienstleistungen ist das 
Wert papier institut, die MorgenFund GmbH (im Folgenden 
„Institut“), verpflichtet, den Verbraucher rechtzeitig vor 
Ab schluss des Vertrages nach Maßgabe des Artikels 246 b des 
Ein führungs gesetz zum Bürgerlichen Gesetz buch (EGBGB) zu 
infor mieren. Dies vorausgeschickt geben wir Ihnen zu den Ver-
trägen über Finanz dienst leis tungen und zu Ihrem Wider rufs-
recht bei außerhalb von Geschäfts räumen und im Fern absatz 
geschlos senen Verträgen die nach folgenden Infor ma ti onen.

Zudem erhalten Sie anbei die Kundeninformationen zum Wert-
papier dienst leistungs unternehmen und seinen Dienst leis-
tungen gemäß § 63 Abs. 7 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) 
und Art. 47 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565.

1. Allgemeine Informationen zu dem Institut und zu den 
für das Institut tätigen Dritten

Name (Firma) und ladungsfähige Anschrift :

MorgenFund GmbH
Franklinstr. 46 – 48
60486 Frankfurt am Main

Telefon : 069 566080 - 020
Fax : 069 566080 - 025

E-Mail : customers.germany@service.morgenfund.com
Internet : www.morgenfund.com

Gesetzlich Vertretungsberechtigte (Geschäftsführer)1 :

Matthias Bayer, 
Heike Fürpaß-Peter, 
Derenik Grigorian, 
Michael Thissen

Vorsitzender des Aufsichtsrats :

Dr. Kai Wilhelm Franzmeyer

Angabe des öffentlichen Unternehmensregisters, 
in welches das Institut eingetragen ist :

Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, 
Handels register-Nummer HRB 123767

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :
DE352415131

Gläubiger-Identifikationsnummer (Gläubiger-ID2) :
DE57ZZZ00002501058

Hauptgeschäftstätigkeit des Instituts :

Wertpapierdienstleistungen :

• Finanzkommissionsgeschäft (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 WpIG3)

• Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG)

• Anlageberatung (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG)

• Abschlussvermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 WpIG)

• Finanzportfolioverwaltung (§ 2 Abs. 2 Nr. 9 WpIG)

• Eigengeschäft (§ 15 Abs. 3 WpIG)

Wertpapiernebendienstleistungen :

• Depotgeschäft (§ 2 Abs. 3 Nr. 1 WpIG)

• Devisengeschäft (§ 2 Abs. 3 Nr. 4 WpIG)

• Anlagestrategieempfehlung und Anlageempfehlung 
(§ 2 Abs. 3 Nr. 5 WpIG)

Zuständige Aufsichtsbehörde :

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn

und

Marie-Curie-Str. 24 – 28
60439 Frankfurt
(Internet : www.bafin.de)

Ergänzende Hinweise zum Vermittler bzw. der 
Vertriebsorganisation des Vermittlers des Kunden :

Sofern für den Kunden sein Vermittler/die Vertriebs orga-
ni sation des Vermittlers tätig wird, ist/sind diese nicht 
be rechtigt, das Institut zu vertreten. Der Vermittler/die 
Ver triebs organisation des Vermittlers des Kunden ist kein 
Er füllungsgehilfe und/oder Stellvertreter des Instituts.

1 Änderungen vorbehalten. Die jeweils aktuell gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer) können jederzeit dem Handelsregister entnommen werden.
2 Die Gläubiger-ID ist eine eindeutige Identifi zierung des Instituts im Lastschrift-Zahlungsverkehr.
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2. Allgemeine Informationen zum Vertrag

Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und 
diese Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die 
Sprachen, in welchen sich das Institut verpflichtet, 
mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation 
während der Laufzeit des Vertrages zu führen :

Die Vertragsbedingungen und die Vorabinformationen wer-
den in deutscher Sprache mitgeteilt.

Die Kommunikation mit dem Institut wird auf Deutsch 
geführt.

Zustandekommen des Vertrages :

• Depotführung

Der Kunde gibt gegenüber dem Institut eine für ihn bin-
dende Erklärung auf Abschluss des Vertrages über das 
Depot ab, indem er notwendige Angaben in dem Depot-
er öffnungs antrag erteilt, den Antrag unterzeichnet, eine 
erfolg reiche Identitäts- und Legitimationsprüfung des 
Kunden erfolgt ist und der Antrag an das Institut übermit-
telt wurde. Mit der Annahme des Antrags durch das Institut 
(z. B. elektronisch oder Brief) kommt die Vereinbarung zum 
Depotvertrag zwischen dem Kunden und dem Institut 
zustande.

Alternativ kann der Depotvertrag auch online/digital 
geschlossen werden. Der Abschluss des Depotvertrages 
erfolgt über einen Online-Dialog. Der Kunde macht über die 
Online-Anwendung textlich ein Angebot auf Abschluss des 
Depot vertrages. Der Depotvertrag kommt erst zustande, 
wenn das Institut die Annahme des Angebots in Textform 
(z. B. E-Mail oder Brief) gegenüber dem Kunden bestätigt.

Der Vertragsschluss über das Depot beinhaltet zugleich 
eine Abrede über die wesentlichen Rechte und Pflichten des 
Insti tuts im Zusammenhang mit der Depotführung entspre-
chend den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots 
bei der MorgenFund GmbH“, ggf. Sonderbedingungen und 
dem „Preis- und Leistungs verzeichnis für das MorgenFund 
Depot“ sowie die MiFID II-Informationspflichten.

• Finanzkommissionsgeschäft

Der Kunde kann dem Institut Aufträge im Weg des Finanz-
kommis sions geschäfts erteilen. Die Übermittlung des Auf-
trags des Kunden an das Institut stellt das Angebot auf 
Abschluss des Finanzkommissionsgeschäft dar. Die An nahme 
des Auftrags erfolgt durch die Ausführung des Geschäfts.

• Anlageberatung

Der Kunde kann sich auf Wunsch zu Fragen der Vermögens-
anlage in Finanzinstrumente beraten lassen (Anlage-
beratung). Die Anlageberatung erbringt das Institut nur 
tele fonisch. Der Anlageberatungsvertrag kommt dabei wie 
folgt zustande :

Der Kunde macht dem Institut ein mündliches Angebot 
zum Abschluss des Anlageberatungsvertrages, indem er 
am Telefon den Wunsch zu einer Beratung zu Finanz instru-
menten verlangt. Das Institut nimmt das Angebot an, indem 
es gegenüber dem Kunden die fern münd liche Anlage-
beratung erbringt.

3.  Wesentliche Merkmale der (Finanz-)dienstleistung und 
Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung

3.1. Wesentliche Merkmale der Depotführung

Verwahrung und Verwaltung

Das Depot dient der Verwahrung und Verwaltung von in 
Wert papieren verbrieften Investmentvermögen. Das Insti tut 
ver wahrt im Rahmen des Depots unmittelbar oder mittel-
bar die Investmentvermögen des Kunden. Im Depot kön-
nen nur Anteile an Investmentfonds und Exchange Traded 
Funds (ETFs) verwahrt werden. Es können Anteile von Fonds 
verschie dener Kapitalverwaltungsgesellschaften verwahrt 
werden. Die aktuellen Fonds, welche in einem Depot des 
Insti tuts verwahrbar sind, werden auf der Home page des 
Insti tuts unter www.morgenfund.com veröffentlicht und 
können jederzeit beim Institut erfragt werden. In ländische 
Invest ment vermögen werden in der Regel bei der deut-
schen Wert papiersammelbank (Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main) verwahrt, sofern diese zur Giro sammel-
ver wahrung zugelassen sind. Ausländische Invest ment ver-
mögen werden in der Regel im Heimatmarkt des betreffen-
den Fondsvermögens oder in dem Land verwahrt, in dem 
der Kauf getätigt worden ist. In welchem Land das Institut 
die Invest ment vermögen verwahrt, teilt sie ihren Kunden auf 
der jeweiligen Wertpapierabrechnung mit.

Erfüllung

Das Institut erfüllt seine Verpflichtungen aus dem Depot ver-
trag durch Bereitstellung und Führung des Depots. Hier zu 
zählt insbesondere das Erstellen eines jährlichen Depot-
auszugs. Die Einzelheiten der Erfüllung der Ver wah rung 
und Verwaltung werden in den Abschnitten 2 bis 10 der 
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der 
MorgenFund GmbH“ geregelt.

Keine Depotüberwachung/keine Finanzport folio ver wal tung

Die Verwahrung und Verwaltung von Investmentvermögen 
durch das Institut stellt keine Finanz portfolio verwaltung 
dar. Für Kunden, die ausschließlich die Depot verwaltung 
in Anspruch nehmen, trifft das Institut weder Anlage ent-
scheidungen noch überwacht es die Invest ment ver mögen im 
Depot, soweit es nicht gesetzlich dazu verpflichtet ist. Das 
Verfügungsrecht über das Depot steht ausschließ lich dem 
Kunden zu, dem auch die Überwachung der Invest ment ver-
mögen im Depot obliegt.

3.2.  Wesentliche Merkmale der Geschäfte 
in Investmentvermögen

Vorbehalt der Ausführung

Das Institut behält sich vor, einen Auftrag des Kunden zur 
Aus führung einer Order in Investmentvermögen nicht anzu-
nehmen oder auszuführen, z. B. wenn Pflicht an ga ben des 
Investmentvermögens nicht verfügbar sind, Ver kaufs be-
schränkungen der Kapital ver waltungs gesell schaft en oder 
Produkt verbote durch die Aufsichtsbehörden bestehen. Die 
für ein Depot jeweils erwerbbaren Invest ment ver mögen 
bestimmen sich nach dem Produktangebot des Insti tuts. 
Auf Nachfrage können die Kunden bei dem Insti tut 
telefonisch unter Telefonnummer : 069 566080 - 020 oder 
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per E-Mail customers.germany@service.morgenfund.com. 
Infor mationen zu dem vom Institut angebotenen Fonds spek-
trum erhalten bzw. die Informationen auf der Homepage 
des Instituts unter www.morgenfund.com einsehen. Zu dem 
können Kunden Informationen zu den erwerbbaren Invest-
ment vermögen bei ihrem Vermittler/Berater erhalten. Die 
Infor mation über die in einem Depot verwahrbaren Invest-
ment ver mögen stellt keine Empfehlung oder Beratung des 
Insti tuts dar.

Erwerb und Veräußerung von Investmentvermögen

Der Kunde kann Anteile an Investmentvermögen und 
ETFs über das Institut erwerben und veräußern, soweit 
die Fonds anteile im Fondsuniversum des Instituts ent-
halten sind. Der Kunde kann Investmentfondsanteile und 
ETFs in vollen Stücken und Anteilsbruchteilen in EUR im 
Wege des reinen Ausführungsgeschäftes gem. § 63 Abs. 11 
WpHG oder im Wege des beratungsfreien Geschäfts gem. 
§ 63 Abs. 10 WpHG erwerben und veräußern. Die Aus-
führungsgrundsätze für den Erwerb und die Ver äußerung 
von Anteilen an Investmentvermögen und ETFs sind 
Bestand teil der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Depots bei der MorgenFund GmbH“.

Das Institut führt Aufträge zum Kauf und/oder Ver kauf von 
Anteilen an Investmentvermögen im Wege des Finanz kom-
mis sions geschäftes aus. Die Aus füh rungs grund sätze für den 
Erwerb und die Veräußerung von Anteilen an Invest ment-
ver mögen sowie ETFs sind zum Teil unterschiedlich und in 
Abschnitt 4 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Depots bei der MorgenFund GmbH“ geregelt.

Finanzkommissionsgeschäft

Führt das Institut Aufträge des Kunden zum Kauf oder Ver-
kauf von Fondsanteilen (nicht ETFs) als Kommissionärin 
aus, schließt es im eigenen Namen für fremde Rechnung, 
ggf. unter Einbeziehung/Beauftragung eines anderen 
Kom mis sionärs (Zwischenkommissionär), mit der Ver wal-
tungs gesellschaft ein Ausführungsgeschäft (Kauf-/Ver-
kaufs geschäft) ab. Führt das Institut Aufträge des Kunden 
zum Kauf oder Verkauf von ETFs als Kommissionärin 
aus, erfolgt der Kauf und Verkauf der Anteile an ETFs 
im eigenen Namen für fremde Rechnung außerbörslich 
über einen Market Maker (d. h. einen Wertpapierhändler, 
der verbindliche Kauf- bzw. Verkaufskurse stellt) in Form 
einer gebündelten Blockorder. Sobald ein Aus füh rungs-
geschäft zustande gekommen ist, erfolgt die Zahlung und 
Verbuchung innerhalb der für den jeweiligen Markt gel ten-
den Erfüllungsfristen. Die gehandelten Invest ment ver mögen 
wer den dem Depot des Kunden gutgeschrieben (Kauf) bzw. 
belas tet (Verkauf), entsprechend wird der zu zah lende 
Betrag dem vom Kunden benannten Konto belastet oder 
gut ge schrieben.

Die Einzelheiten der Ausführung/Erfüllung von Finanz kom-
mis sions geschäften werden in den Abschnitten 3 und 4 
der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei 
der MorgenFund GmbH“ geregelt.

Das Institut informiert den Kunden unmittelbar nach jedem 
Kauf und Verkauf durch eine Wertpapierabrechnung.

Beratungsfreies Geschäft gemäß § 63 Abs. 10 WpHG

Der Kunde hat die Möglichkeit, dem Institut Aufträge zum 
Kauf/Verkauf von Investmentvermögen im Wege des be ra-
tungs freien Geschäftes zu erteilen, ohne zuvor von dem 
Insti tut eine Beratungsleistung und Empfehlung erteilt 
be kommen zu haben. Ausführungsgeschäfte für „komplexe“ 
Fonds (z. B. Alternative Investment Fonds (AIF)) führt das 
Insti tut im Wege des beratungsfreien Geschäftes gemäß 
§ 63 Abs. 10 WpHG durch.

Das Institut wird im Rahmen des beratungs freien 
Ge schäftes die beim Kunden erhobenen Angaben über 
Kennt nisse und Erfah rungen in Bezug auf Geschäfte mit 
be stimmten Arten von Finanz instrumenten oder Wert-
papier dienst leis tungen zu Grunde legen, um zu beur-
teilen, ob der Kunde über die erforderlichen Kennt nisse 
und Erfahrungen verfügt, um die Risiken in Zusammen hang 
mit der Art der Finanz instru mente oder Wert papier dienst-
leistung beurteilen zu können (Angemessenheit).

Die für eine Angemessenheitsprüfung erforderlichen 
An gaben erhebt das Institut bei Depot eröffnung. Es obliegt 
dem Kunden, vollständige und zutreffende Angaben zu 
machen und auch von sich aus auf Änderungen, die für das 
beratungs freie Geschäft relevant sind hinzuweisen.

Gelangt das Institut aufgrund der Kundenangaben zu der 
Auffassung, dass das von den Kunden gewünschte Invest-
ment ver mögen aufgrund der Angaben des Kunden für den 
Kunden nicht angemessen ist, wird es den Kunden darauf hin-
weisen. Dieser Hinweis kann in standardisierter Form er folgen. 
Erlangt das Institut die erforderlichen Infor ma ti onen nicht, 
hat das Institut das Recht, das Depot nicht zu er öffnen.

Reines Ausführungsgeschäft gemäß § 63 Abs. 11 WpHG

Der Kunde hat die Möglichkeit, dem Institut Aufträge zum 
Kauf/Verkauf von Investmentvermögen im Wege des rei-
nen Aus führungsgeschäftes zu erteilen, ohne zuvor von 
dem Insti tut eine Beratungsleistung und Empfehlung erteilt 
bekommen zu haben. Ausführungsgeschäfte für „nicht kom-
plexe“ Fonds führt das Institut im Wege des reinen Aus füh-
rungs geschäftes gemäß § 63 Abs. 11 WpHG durch.

Führt das Institut Kundenaufträge für den Kunden im rei-
nen Ausführungsgeschäft aus, ist es nicht verpflichtet, eine 
Ange messenheitsprüfung vorzunehmen, d.h. das Institut 
prüft nicht, ob der Kunde über die erforderlichen Kenntnisse 
und Erfahrungen verfügt und die Risiken im Zusammenhang 
mit nicht-komplexen Investmentfondsanteilen angemessen 
ver stehen und beurteilen kann.

Zudem nimmt das Institut bei der Auftragsdurchführung im 
Wege des reinen Ausführungsgeschäftes keine Geeignet-
heits prüfung gemäß § 64 Abs. 3 WpHG vor.

Vertriebsprovisionen

Das Institut gewährt bzw. erhält und behält im Zusammen-
hang mit Geschäften in Investmentvermögen für Depots 
mone täre und nicht-monetäre Zuwendungen. Einzelheiten 
hierzu findet der Kunde in den Informationen über den 
Umgang mit Interessenskonflikten sowie in Abschnitt 12 
der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei 
der MorgenFund GmbH“.
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3.3 Wesentliche Merkmale der Anlageberatung

Das Angebot des Instituts umfasst zudem die Anlage be-
ra tung gegenüber natürlichen Personen zum Erwerb von 
An teilen an Investmentvermögen und ETFs.

Art der Anlageberatung

Das WpHG unterscheidet zwischen Anlageberatung und 
unabhängiger Honorar-Anlageberatung. Bei der unab-
hängigen Honorar-Anlageberatung darf das Institut kei-
nerlei nicht-monetäre Zuwendungen von einem Dritten, 
der nicht Kunde der Dienst leistung ist oder von dem 
Kunden dazu beauftragt worden ist, annehmen. Soweit 
mone täre Zuwendungen angenommen werden, was nur 
unter bestimmten Voraus setzungen zulässig ist, sind diese 
so schnell wie nach vernünftigem Ermessen möglich nach 
Erhalt und in vollem Umfang an den Kunden auszukehren. 
Der Dienst leister der Anlageberatung darf sich alleine durch 
den Kunden vergüten lassen. Zudem muss bei der unabhän-
gigen Honorar-Anlageberatung eine aus reichende Palette 
von auf dem Markt angebotenen Finanz instrumenten 
berück sichtigt werden, die hinsichtlich ihrer Art und des 
Emit tenten oder Anbieters hinreichend gestreut sind und 
nicht beschränkt sind auf Finanz instrumente, die das bera-
tende Wertpapierdienstleistungsunternehmen selbst emit-
tiert oder anbietet oder deren Anbieter oder Emittenten in 
einer engen Verbindung zum Wert papier dienst leis tungs-
unter nehmen stehen oder in sonstiger Weise so enge recht-
liche oder wirtschaftliche Verbindung zu diesem unterhal-
ten, dass die Unabhängigkeit der Beratung dadurch gefähr-
det werden könnte.

Bei der Anlageberatung im Zusammenhang mit Finanz-
instru menten, die keine unabhängige Honorar-Anlage be ra-
tung ist, darf das Institut Zuwendungen jedoch annehmen, 
wenn dies nach den Vorschriften des WpHG (ins besondere 
gemäß § 70 WpHG) zulässig ist. Zudem enthält das WpHG 
keine gesetzlichen Vorgaben dazu, welche Palette von auf 
dem Markt angebotenen Finanzinstrumenten berücksich-
tigt werden muss.

In diesem Zusammenhang weist das Institut seine Kunden 
darauf hin, dass das Institut derzeit keine unabhängige 
Honorar-Anlageberatung im Sinne des WpHG anbie-
tet. Das Institut erhält und behält im Zusammenhang mit 
Geschäften in Investmentvermögen monetäre und nicht-
mone täre Zuwendungen. Einzelheiten hierzu findet der 
Kunde in den Informationen über den Umgang mit Inte-
res sens konflikten sowie in Abschnitt 12 der „Allgemeinen 
Geschäfts bedingungen für Depots bei der MorgenFund 
GmbH“. Vor der Er bringung einer Anlageberatung wird 
das Institut den Kun den über Existenz, Art und Umfang der 
Zu wen dung, die es erhält und behält oder gewährt, infor-
mieren oder, soweit sich der Umfang nicht bestimmen lässt, 
die Art und Weise ihrer Berechnung offenlegen. Weitere 
Einzel heiten zu Zuwen dungen teilt das Institut dem Kunden 
zudem auf Nach frage mit.

Erforderliche Kundenangaben und Geeignetheitsprüfung 

Bei der Erbringung der Anlageberatung ist das Institut ver-
pflichtet, vom Kunden alle Informationen einzuholen über

• seine Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte 
mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten oder 
Wert papier dienstleistungen,

• seine Anlegeziele einschließlich seiner Risikotoleranz und 
jeglicher Nachhaltigkeitspräferenzen und

• seine finanziellen Verhältnisse einschließlich seiner Fähig-
keit, Verluste zu tragen,

die erforderlich sind, um dem Kunden Investmentvermögen 
zu empfehlen, die für den Kunden geeignet sind und insbe-
sondere seiner Risikotoleranz und seiner Fähigkeit, Verluste 
zu tragen, entsprechen.

Die Geeignetheit beurteilt sich danach, ob das konkrete 
Geschäft, das dem Kunden empfohlen wird,

• den Anlagezielen einschließlich der Risikotoleranz und jeg-
lichen Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden entspricht,

• die hieraus erwachsenden Anlagerisiken für den Kunden, 
seinen Anlagezielen entsprechend, finanziell tragbar sind 
und

• der Kunde mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen die 
hieraus erwachsenden Anlagerisiken verstehen kann.

Die Beurteilung der Geeignetheit erfolgt, damit das Institut 
bei der Anlageberatung im Kundeninteresse handeln kann. 
Sie basiert auf den Informationen, die der Kunde dem Insti-
tut mitgeteilt hat. Die Angabe vollständiger und korrekter 
Infor mationen ist daher unerlässlich, damit das Institut 
die Anlage beratung erbringen kann. Das Institut wird die 
Kunden angaben erfragen, es obliegt aber dem Kunden, 
voll ständige und zutreffende Angaben zu machen und 
auch von sich aus auf Änderungen seiner Umstände, die 
für die Anlageberatung relevant sind, hinzuweisen. Erlangt 
das Institut die erforderlichen Informationen nicht, darf es 
im Zusammenhang mit einer Anlageberatung kein Finanz-
instru ment empfehlen.

Geeignetheitserklärung

Im Anschluss an eine Anlageberatung stellt das Institut dem 
Kunden vor Abschluss eines Geschäfts über Invest ment ver-
mögen auf einem dauerhaften Datenträger eine Er klärung 
über die Geeignetheit der Anlageempfehlung zur Verfügung 
(Geeignetheitserklärung). In dieser Geeig net heits erklärung 
wird das Institut die erbrachte Beratung be nennen sowie 
erläutern, wie sie auf die Präferenzen, Anlage ziele und 
die sonstigen Merkmale des Kunden abge stimmt wurde. 
Wird die Vereinbarung über den Kauf oder Verkauf eines 
Investmentvermögens mittels eines Fern kommunikations-
mittels geschlossen, das die vorherige Übermittlung der 
Geeignet heit serklärung nicht erlaubt, stellt das Institut dem 
Kunden die Geeignetheits erklärung ausnahmsweise unmit-
telbar nach dem Vertragsschluss zur Verfügung, wenn der 
Kunde dem zugestimmt und das Institut dem Kunden ange-
boten hat, die Ausführung des Geschäfts zu verschieben, 
damit er die Möglichkeit hat, die Geeignetheitserklärung 
vor dem Vertragsschluss zu erhalten.
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Keine regelmäßige Beurteilung der Geeignetheit

Das Institut schuldet und erbringt im Rahmen der Anlage-
beratung auch keine regelmäßige Beurteilung der Ge eig-
net heit der Invest ment vermögen bzw. keine regel mäßigen 
Berichte über die Geeignet heit der Invest ment vermögen. 
Das Depot sowie die von Kunden im Depot verwahr-
ten Invest ment vermögen sollte der Kunde daher selbst 
überwachen.

4. Preise und Kosten sowie weitere wichtige Aspekte

Gesamtpreis der Finanzdienstleistungen einschließlich aller 
damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über das 
Institut abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis 
angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die 
dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht :

Für das Depot wird je nach Depotmodell ein jährliches Ent-
gelt erhoben. Für die Anlageberatung erfolgt keine eigne 
Ver gütung. Die Höhe der Preise kann der Kunde dem Preis- 
und Leis tungs verzeichnis entnehmen. Das jeweils aktuelle 
Preis- und Leistungsverzeichnis für das MorgenFund Depot 
kann der Kunde auch auf der Internetseite des Instituts 
unter www.morgenfund.com einsehen.

Im Rahmen des beratungsfreien Geschäfts erhält das Insti-
tut Vertriebs folge pro visionen auf den jeweiligen Fonds an-
teils bestand von den betroffenen Kapital ver wal tungs ge-
sell schaften. Weiterhin werden zum Teil Ausgabe auf schläge 
vereinnahmt. Einzelheiten hierzu findet der Kunde in den 
Informationen über den Umgang mit Interessens konflikten 
sowie in Abschnitt 12 der „Allgemeinen Geschäfts be din gun gen 
für Depots bei der MorgenFund GmbH“.

Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie Hinweis 
auf möglich weitere Steuern oder Kosten, die nicht über das 
Institut abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden :

Bei der Investition in Anteile an Investmentvermögen sowie 
bei der Beendigung einer solchen Anlage können weitere 
Kosten (z. B. Aus gabeaufschläge, Rück nahmeabschläge, 
regel mäßig anfallende Vergütungen) und Steuern anfallen. 
Ein künfte aus Invest ment anteilen und ihrer Veräußerung 
ein schließlich der Rück gabe sind in der Regel steuerpflichtig. 
Hinweise auf die von dem Anleger zu tragenden Kosten und 
Steuern ergeben sich aus den jeweiligen aktu ellen Verkaufs-
pros pekten der Invest ment vermögen. Ab hängig vom jeweils 
gel tenden Steuerrecht (In- oder Ausland) können u. a. bei 
der Aus zahlung von Erträgen oder Ver äußerungs erlösen 
Kapital ertrag steuer und/oder sonstige Steuern anfallen, die 
an die je weilige Steuerbehörde abgeführt werden und daher 
den an den Kunden zu zahlenden Betrag mindern.

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen 
Ver hältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig 
Änderungen unterworfen sein. Bei Fragen sollte der Kunde 
sich an die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. einen 
steuerlichen Berater wenden. Dies gilt insbesondere, wenn 
er im Ausland steuerpflichtig ist.

Alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher 
für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen 
hat, wenn solche zusätzlichen Kosten durch den Unternehmer 
in Rechnung gestellt werden :

Von dem Institut werden keine spezifischen und zusätz lichen 
Gebühren für die Benutzung eines Fern kommunikations-
mittels (z. B. für Telefon, Internet, Portokosten) berechnet. 
Eigene Kommunikationskosten (z. B. Telefon, Internet, Porto-
kosten) werden von dem Kunden selbst getragen.

Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie 
die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbeson-
de re Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der 
Wider ruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Wider rufs 
einschließlich Informationen über den Betrag, den der Ver-
brau cher im Falle des Widerrufs nach § 357 b des Bürger lichen 
Gesetz buchs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat :

Mit Abschluss des Depotvertrages sowie beim Erwerb der 
Anteile an Investmentvermögen hat der Kunde ein Wider-
rufs recht, über welches das Institut den Kunden am Ende 
dieser Vorvertraglichen Informationen informiert.

Gegebenenfalls den Hinweis, dass sich die Finanz dienst leis-
tung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezi-
fischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit 
spe ziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwan-
kungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die das Insti tut 
keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit er wirt-
schaf tete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind :

Geschäfte in Investmentvermögen sind wegen ihrer spezi-
fi schen Merkmale mit Risiken behaftet. Insbesondere sind 
fol gende Risiken zu nennen (wobei insoweit immer der Ver-
kaufs prospekt eines Investmentvermögens maßgeblich ist) :

• Kursänderungsrisiko/Negatives Wert ent wick lungs risiko : 
Der Wert eines Anteils bzw. der Wert der im jeweiligen 
Invest ment vermögen gehaltenen Ver mö gens gegen-
stände unterliegt Schwankungen und kann sich nega tiv 
ent wickeln. Dies kann sich z. B. aus Aktien- und Renten-
markt risiken, Wechsel kurs- und Zins risi ken, Kredit- und 
Vola ti li täts risiken sowie politischen Risiken ergeben. 
Ver äußert ein Kunde Anteile an einem Invest ment ver-
mögen zu einem Zeitpunkt, zu dem der Wert der in einem 
Invest ment ver mögen gehaltenen Vermögens gegen stände 
gegen über dem Wert zum Erwerbs zeit punkt gesunken ist, 
trägt er den ent sprechenden Wert verlust.

• Wechselkursrisiko ;

• Zinsänderungsrisiko ;

• Kontrahentenrisiko ;

• Totalverlustrisiko : Der Kunde kann sein investiertes Kapital 
teilweise oder sogar ganz verlieren.

Der Preis eines Wertpapiers kann Schwankungen auf dem 
Finanzmarkt unterliegen, auf die das Institut keinen Einfluss 
hat. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge (z. B. 
Zinsen, Dividenden) und erzielte Wertsteigerungen sind 
kein Indikator für künftige Erträge oder Wertsteigerungen. 
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Weiterhin können sich Risiken aus der Sammelverwahrung, 
ins besondere aus der Verwahrung von Wertpapieren im 
Aus land ergeben. Ausführliche Informationen enthält die 
Bro schüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen 
in Investmentfonds“, die der Kunde bei dem Institut anfor-
dern kann bzw. die das Institut dem Kunden vor bzw. mit der 
Eröffnungs bestätigung zur Verfügung stellt. Das Institut 
weist den Kunden darauf hin, dass diese Informationen keine 
Anlage beratung darstellen, sondern nur dazu dienen, dem 
Kunden die eigenen Anlageentscheidungen zu erleichtern.

Berichte über erbrachte Dienstleistungen :

• Depotführung
Das Institut unterrichtet Kunden quartalsweise über seine im 
Depot verwahrten Bestände in Investmentvermögen durch 
Ein stellen des Berichts in die Online Postbox oder durch 
die postalische Übermittlung des Berichts. Auf Wunsch 
erhält der Kunde jederzeit eine Aufstellung der genannten 
Bestände der im Depot verwahrten Investmentvermögen.

• Finanzkommissionsgeschäft

Das Institut übermittelt dem Kunden spätestens am 
ersten Geschäftstag nach einem Wertpapiergeschäft eine 
Ab rechnung. Bei regelmäßig ausgeführten Kunden auft rä-
gen (z. B. Sparplänen) übermittelt das Institut dem Kun den 
min destens alle sechs Monate die Informationen über die 
ge tätigten Geschäfte. Auf Wunsch erhält der Kunde jeder-
zeit Informationen über den Stand seines Auftrags.

• Anlageberatung

Zu den Berichten, die Kunden bei der Anlageberatung 
bereit gestellt werden, verweisen wir auf die Angaben in 
Ziff. 3.3 dieser Vorvertraglichen Informationen.

Informationen über Interessenskonflikte :

Das Institut kann bei seiner Tätigkeit Interessenskonflikten 
unterliegen und hat Maßnahmen ergriffen, damit sich im 
Einzelfall bestehende Interessenskonflikte nicht negativ auf 
die Interessen der Kunden auswirken. Einzelheiten können 
der „Conflict of Interest Policy“ entnommen werden.

Mindestlaufzeit der Verträge, wenn diese eine dauernde oder 
regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt haben :

Es werden mit den Kunden keine Mindestlaufzeiten für den 
Depotvertrag vereinbart.

Vertragliche Kündigungsbedingungen :

Kündigungen bedürfen der Textform. Der Depotvertrag 
kann von dem Kunden jederzeit mit sofortiger Wirkung 
been det werden. Von dem Institut kann der Depotvertrag 
ordent lich mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende 
gekün digt werden. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem 
Grun de bleibt unberührt. Es werden keine Vertragsstrafen 
mit dem Kunden vereinbart.

Anwendbares Recht, welches das Institut der Aufnahme von 
Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Ver tra ges 
zugrunde legt :

Für die Aufnahme von Beziehungen vor Abschluss des 
Depot  vertrages gilt deutsches Recht.

Auf den Vertrag anwendbares Recht :

Auf den Depotvertrag findet deutsches Recht Anwendung. 
Es gibt keine Gerichtsstandvereinbarung für Kunden, die 
Verbraucher i. S. d. § 13 BGB sind.

Außergerichtliche Streitschlichtung :

Unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzurufen, kann eine 
außergerichtliche Streitschlichtungsstelle angerufen werden.

Der Antrag auf Durchführung eines Schlichtungsverfahrens 
ist in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) unter kurzer 
Schilderung des Sachverhalts und mit dem zum Ver ständ-
nis der Streitigkeit erforderlichen Unter lagen (z. B. Schrift-
wech sel, Vertragsbedingungen, Kosten be rechnungen) bei 
der Geschäftsstelle der jeweiligen Schlich tungs stelle ein-
zureichen :

• Ombudsmann
Das Institut nimmt am außergerichtlichen Streit bei le gungs-
ver fahren der Verbraucher schlich tungs stelle des Bundes-
ver band Investment und Asset Management e. V. (BVI) teil. 
Dort hat der Verbraucher die Möglichkeit, die Beilegung einer 
Stre itig keit mit dem Institut den Ombudsmann anzurufen.

Büro der Ombudsstelle des BVI, 
Bundesverband Investment und Asset Management e. V.,
Unter den Linden 42 in D-10117 Berlin,
Tel. : + 49 30 6449046 - 0,
Fax : + 49 30 6449046 - 29

Internet : www.ombudsstelle-investmentfonds.de

oder

• OS-Plattform
Die europäische Kommission stellt unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur 
außer gerichtlichen Online-Streitbeilegung (sogenannte 
OS-Plattform) bereit.

Hinweis auf das Bestehen eines Garantiefonds oder einer 
anderen Entschädigungsregelung – Bestehen einer freiwilli-
gen Ein lagensicherung :

Das Institut ist der Entschädigungseinrichtung der Wert-
papier handels unternehmen (EdW) zugeordnet, 10117 Berlin-
Mitte (Inter netseite des EdW : www.e-d-w.de). Eine freiwillige 
Einlagensicherung besteht nicht.

Gegebenenfalls eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur 
Ver fügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gül-
tig keits dauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich 
des Preises :

Die von dem Institut zur Verfügung gestellten Informationen 
gelten bis auf Weiteres.

Frankfurt am Main, 01. Juni 2024
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Weiterhin können sich Risiken aus der Sammelverwahrung, 
ins besondere aus der Verwahrung von Wertpapieren im 
Aus land ergeben. Ausführliche Informationen enthält die 
Bro schüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen 
in Investmentfonds“, die der Kunde bei dem Institut anfor-
dern kann bzw. die das Institut dem Kunden vor bzw. mit der 
Eröffnungs bestätigung zur Verfügung stellt. Das Institut 
weist den Kunden darauf hin, dass diese Informationen keine 
Anlage beratung darstellen, sondern nur dazu dienen, dem 
Kunden die eigenen Anlageentscheidungen zu erleichtern.

Berichte über erbrachte Dienstleistungen :

• Depotführung
Das Institut unterrichtet Kunden quartalsweise über seine im 
Depot verwahrten Bestände in Investmentvermögen durch 
Ein stellen des Berichts in die Online Postbox oder durch 
die postalische Übermittlung des Berichts. Auf Wunsch 
erhält der Kunde jederzeit eine Aufstellung der genannten 
Bestände der im Depot verwahrten Investmentvermögen.

• Finanzkommissionsgeschäft

Das Institut übermittelt dem Kunden spätestens am 
ersten Geschäftstag nach einem Wertpapiergeschäft eine 
Ab rechnung. Bei regelmäßig ausgeführten Kunden auft rä-
gen (z. B. Sparplänen) übermittelt das Institut dem Kun den 
min destens alle sechs Monate die Informationen über die 
ge tätigten Geschäfte. Auf Wunsch erhält der Kunde jeder-
zeit Informationen über den Stand seines Auftrags.

• Anlageberatung

Zu den Berichten, die Kunden bei der Anlageberatung 
bereit gestellt werden, verweisen wir auf die Angaben in 
Ziff. 3.3 dieser Vorvertraglichen Informationen.

Informationen über Interessenskonflikte :

Das Institut kann bei seiner Tätigkeit Interessenskonflikten 
unterliegen und hat Maßnahmen ergriffen, damit sich im 
Einzelfall bestehende Interessenskonflikte nicht negativ auf 
die Interessen der Kunden auswirken. Einzelheiten können 
der „Conflict of Interest Policy“ entnommen werden.

Mindestlaufzeit der Verträge, wenn diese eine dauernde oder 
regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt haben :

Es werden mit den Kunden keine Mindestlaufzeiten für den 
Depotvertrag vereinbart.

Vertragliche Kündigungsbedingungen :

Kündigungen bedürfen der Textform. Der Depotvertrag 
kann von dem Kunden jederzeit mit sofortiger Wirkung 
been det werden. Von dem Institut kann der Depotvertrag 
ordent lich mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende 
gekün digt werden. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem 
Grun de bleibt unberührt. Es werden keine Vertragsstrafen 
mit dem Kunden vereinbart.

Anwendbares Recht, welches das Institut der Aufnahme von 
Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Ver tra ges 
zugrunde legt :

Für die Aufnahme von Beziehungen vor Abschluss des 
Depot  vertrages gilt deutsches Recht.

Auf den Vertrag anwendbares Recht :

Auf den Depotvertrag findet deutsches Recht Anwendung. 
Es gibt keine Gerichtsstandvereinbarung für Kunden, die 
Verbraucher i. S. d. § 13 BGB sind.

Außergerichtliche Streitschlichtung :

Unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzurufen, kann eine 
außergerichtliche Streitschlichtungsstelle angerufen werden.

Der Antrag auf Durchführung eines Schlichtungsverfahrens 
ist in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) unter kurzer 
Schilderung des Sachverhalts und mit dem zum Ver ständ-
nis der Streitigkeit erforderlichen Unter lagen (z. B. Schrift-
wech sel, Vertragsbedingungen, Kosten be rechnungen) bei 
der Geschäftsstelle der jeweiligen Schlich tungs stelle ein-
zureichen :

• Ombudsmann
Das Institut nimmt am außergerichtlichen Streit bei le gungs-
ver fahren der Verbraucher schlich tungs stelle des Bundes-
ver band Investment und Asset Management e. V. (BVI) teil. 
Dort hat der Verbraucher die Möglichkeit, die Beilegung einer 
Stre itig keit mit dem Institut den Ombudsmann anzurufen.

Büro der Ombudsstelle des BVI, 
Bundesverband Investment und Asset Management e. V.,
Unter den Linden 42 in D-10117 Berlin,
Tel. : + 49 30 6449046 - 0,
Fax : + 49 30 6449046 - 29

Internet : www.ombudsstelle-investmentfonds.de

oder

• OS-Plattform
Die europäische Kommission stellt unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur 
außer gerichtlichen Online-Streitbeilegung (sogenannte 
OS-Plattform) bereit.

Hinweis auf das Bestehen eines Garantiefonds oder einer 
anderen Entschädigungsregelung – Bestehen einer freiwilli-
gen Ein lagensicherung :

Das Institut ist der Entschädigungseinrichtung der Wert-
papier handels unternehmen (EdW) zugeordnet, 10117 Berlin-
Mitte (Inter netseite des EdW : www.e-d-w.de). Eine freiwillige 
Einlagensicherung besteht nicht.

Gegebenenfalls eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur 
Ver fügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gül-
tig keits dauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich 
des Preises :

Die von dem Institut zur Verfügung gestellten Informationen 
gelten bis auf Weiteres.

Frankfurt am Main, 01. Juni 2024
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WIDERRUFSBELEHRUNG

Abschnitt 1

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen 
Er klä rung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss 
des Ver trags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen 
ein schließ lich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für Depots bei der MorgenFund GmbH sowie alle nach-
stehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Infor ma tionen 
auf einem dauer haften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, 
E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Wider rufsfrist 
genügt die recht zeitige Absendung des Widerrufs, wenn 
die Er klärung auf einem dauerhaften Datenträger er folgt.

Der Widerruf ist zu richten an :
MorgenFund GmbH
Franklinstr. 46 – 48
60486 Frankfurt am Main
E-Mail : customers.germany@service.morgenfund.com

Abschnitt 2

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche 
Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfas-
sen folgende Angaben :

1. die Identität des Unternehmers ; anzugeben ist auch 
das öffent liche Unternehmensregister, bei dem der 
Rechts trä ger eingetragen ist, und die zugehörige 
Register nummer oder gleichwertige Kennung ;

2. die Haupt geschäftstätigkeit des Unternehmers und 
die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde ;

3. die Identität des Vertreters des Unternehmers in dem 
Mit gliedstaat der Europäischen Union, in dem der Ver-
brau cher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen 
Ver treter gibt, oder einer anderen gewerblich täti gen 
Per son als dem Unter nehmer, wenn der Ver brau cher 
mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, und die 
Eigen schaft, in der diese Person gegenüber dem Ver-
brau cher tätig wird ;

4. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und 
jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung 
zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher 
maß geblich ist, bei juristischen Personen, Personen ver-
eini gungen oder Personengruppen auch den Namen 
des Ver tre tungs be rechtigten ;

5. die wesent lichen Merkmale der Finanzdienstleistung 
sowie Infor mationen darüber, wie der Vertrag zustan-
de kommt ;

6. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließ-
lich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie 
alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, 
wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, 
seine Be rechnungs grundlage, die dem Verbraucher 
eine Über prü fung des Preises ermöglicht ;

7. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie 
einen Hin weis auf mögliche weitere Steuern oder 
Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt 
oder von ihm in Rech nung gestellt werden ;

8. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf 
Finanz instrumente bezieht, die wegen ihrer spezi-
fischen Merkmale oder der durchzuführenden Vor-
gänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren 
Preis Schwan kungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, 
auf die der Unter nehmer keinen Einfluss hat, und dass 
in der Vergangen heit erwirtschaftete Erträge kein 
Indi kator für künftige Erträge sind ;

9. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Ver fü gung 
gestellten Informationen, beispielsweise die Gül tig-
keits dauer befristeter Angebote, insbesondere hin-
sicht lich des Preises ;

10. Einzel heiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung ;

11. alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Ver brau-
cher für die Benutzung des Fern kom muni ka tions mittels 
zu tra gen hat, wenn solche zusätz lichen Kosten durch 
den Unter nehmer in Rechnung gestellt werden ;

12. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Wider rufs-
rechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Aus-
übung, ins beson dere Name und Anschrift desjenigen, 
gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die 
Rechtsfolgen des Wider rufs einschließlich Infor ma ti-
onen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall 
des Widerrufs für die er brachte Leistung zu zahlen hat, 
so fern er zur Zah lung von Wertersatz verpflichtet ist 
(zu grunde liegende Vor schrift : § 357 b des Bürgerlichen 
Gesetz buchs) ;

13. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine 
dau ernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung 
zum Inhalt hat ;

14. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließ-
lich etwaiger Vertragsstrafen ;

15. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren 
Recht der Unternehmer der Auf nahme von Bezie-
hun gen zum Verbraucher vor Abschluss des Ver trags 
zu grunde legt ;

16. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwend-
bare Recht oder über das zuständige Gericht ;

Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 
und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen

1. Widerruf des Depotvertrages
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WIDERRUFSBELEHRUNG

Abschnitt 1

Widerrufsrecht
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Er klä rung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss 
des Ver trags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen 
ein schließ lich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für Depots bei der MorgenFund GmbH sowie alle nach-
stehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Infor ma tionen 
auf einem dauer haften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, 
E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Wider rufsfrist 
genügt die recht zeitige Absendung des Widerrufs, wenn 
die Er klärung auf einem dauerhaften Datenträger er folgt.

Der Widerruf ist zu richten an :
MorgenFund GmbH
Franklinstr. 46 – 48
60486 Frankfurt am Main
E-Mail : customers.germany@service.morgenfund.com

Abschnitt 2

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche 
Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfas-
sen folgende Angaben :

1. die Identität des Unternehmers ; anzugeben ist auch 
das öffent liche Unternehmensregister, bei dem der 
Rechts trä ger eingetragen ist, und die zugehörige 
Register nummer oder gleichwertige Kennung ;

2. die Haupt geschäftstätigkeit des Unternehmers und 
die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde ;

3. die Identität des Vertreters des Unternehmers in dem 
Mit gliedstaat der Europäischen Union, in dem der Ver-
brau cher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen 
Ver treter gibt, oder einer anderen gewerblich täti gen 
Per son als dem Unter nehmer, wenn der Ver brau cher 
mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, und die 
Eigen schaft, in der diese Person gegenüber dem Ver-
brau cher tätig wird ;

4. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und 
jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung 
zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher 
maß geblich ist, bei juristischen Personen, Personen ver-
eini gungen oder Personengruppen auch den Namen 
des Ver tre tungs be rechtigten ;

5. die wesent lichen Merkmale der Finanzdienstleistung 
sowie Infor mationen darüber, wie der Vertrag zustan-
de kommt ;

6. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließ-
lich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie 
alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, 
wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, 
seine Be rechnungs grundlage, die dem Verbraucher 
eine Über prü fung des Preises ermöglicht ;

7. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie 
einen Hin weis auf mögliche weitere Steuern oder 
Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt 
oder von ihm in Rech nung gestellt werden ;

8. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf 
Finanz instrumente bezieht, die wegen ihrer spezi-
fischen Merkmale oder der durchzuführenden Vor-
gänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren 
Preis Schwan kungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, 
auf die der Unter nehmer keinen Einfluss hat, und dass 
in der Vergangen heit erwirtschaftete Erträge kein 
Indi kator für künftige Erträge sind ;

9. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Ver fü gung 
gestellten Informationen, beispielsweise die Gül tig-
keits dauer befristeter Angebote, insbesondere hin-
sicht lich des Preises ;

10. Einzel heiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung ;

11. alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Ver brau-
cher für die Benutzung des Fern kom muni ka tions mittels 
zu tra gen hat, wenn solche zusätz lichen Kosten durch 
den Unter nehmer in Rechnung gestellt werden ;

12. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Wider rufs-
rechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Aus-
übung, ins beson dere Name und Anschrift desjenigen, 
gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die 
Rechtsfolgen des Wider rufs einschließlich Infor ma ti-
onen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall 
des Widerrufs für die er brachte Leistung zu zahlen hat, 
so fern er zur Zah lung von Wertersatz verpflichtet ist 
(zu grunde liegende Vor schrift : § 357 b des Bürgerlichen 
Gesetz buchs) ;

13. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine 
dau ernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung 
zum Inhalt hat ;

14. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließ-
lich etwaiger Vertragsstrafen ;

15. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren 
Recht der Unternehmer der Auf nahme von Bezie-
hun gen zum Verbraucher vor Abschluss des Ver trags 
zu grunde legt ;

16. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwend-
bare Recht oder über das zuständige Gericht ;

Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 
und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen

1. Widerruf des Depotvertrages
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17. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und 
die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorab-
infor ma tionen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, 
in denen sich der Unternehmer ver pflichtet, mit 
Zu stimmung des Ver brauchers die Kommuni kation 
wäh rend der Laufzeit dieses Vertrags zu führen ;

18. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergericht-
liches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem 
der Unter nehmer unterworfen ist, nutzen kann, und 
gege benen falls dessen Zugangsvoraussetzungen ;

19. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Ent-
schä di gungs rege lungen, die weder unter die gemäß 
der Richt linie 2014/49/EU des Euro pä ischen Parla-
ments und des Rates vom 16. April 2014 über Ein la-
gen si che rungs sys teme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 
149 ; L 212 vom 18.7.2014, S. 47 ; L 309 vom 30.10.2014, 
S. 37) geschaf fenen Ein lagen si cherungs sys teme noch 
unter die gemäß der Richt linie 97/9/EG des Euro pä-
ischen Parla ments und des Rates vom 3. März 1997 
über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. 
L 84 vom 26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anleger ent-
schä di gungs sys teme fallen.

Abschnitt 3

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beider seits 
em pfan genen Leistungen zurück zu gewähren. Sie sind 
zur Zah lung von Wertersatz für die bis zum Wider ruf 
erbrachte Dienst leistung ver pflichtet, wenn Sie vor Ab gabe 
Ihrer Ver trags erklärung auf diese Rechts folge hin gewiesen 
wurden und aus drück lich zugestimmt haben, dass wir 
vor dem Ende der Wider rufs frist mit der Aus führung der 
Gegen leistung begonnen werden kann. Be steht eine Ver-
pflich tung zur Zah lung von Wert ersatz, kann dies dazu füh-
ren, dass Sie die ver traglichen Zah lungs verpflichtungen für 
den Zeit raum bis zum Wider ruf den noch erfüllen müssen. 
Ihr Wider rufsrecht erlischt vor zeitig, wenn der Vertrag 
von beiden Seiten auf Ihren aus drück lichen Wunsch voll-
ständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Wider rufs recht ausgeübt 
haben. Ver pflich tun gen zur Er stattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die 
Frist beginnt für Sie mit der Ab sen dung Ihrer Wider rufs-
erklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Bei Wider ruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit 
diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht 
mehr ge bun den, wenn der zusammenhängende Vertrag 
eine Leis tung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf 
der Grund lage einer Vereinbarung zwischen uns und dem 
Dritten er bracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung
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Frist beginnt für Sie mit der Ab sen dung Ihrer Wider rufs-
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Besondere Hinweise

Bei Wider ruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit 
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mehr ge bun den, wenn der zusammenhängende Vertrag 
eine Leis tung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf 
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Ende der Widerrufsbelehrung
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WIDERRUFSBELEHRUNG nach § 305 KAGB 

(ausschließlich bei offenen Investmentvermögen)

Erfolgt der Kauf von Anteilen oder Aktien eines offenen 
Invest ment fonds vermögens durch mündliche Ver hand lun-
gen außer halb der ständigen Geschäfts räume des jenigen, 
der die An teile oder Aktien verkauft oder den Ver kauf ver-
mittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung über den 
Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen bei der Ver wal-
tungs gesell schaft oder einem Repräsentanten im Sinne 
des § 319 KAGB in Textform widerrufen (Widerrufs recht) ; 
dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile oder 
Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständi-
gen Geschäfts räume hat. Handelt es sich um ein Fern-
absatz geschäft im Sinne des § 312 c BGB, so ist bei einem 
Er werb von Finanz dienstleistungen, deren Preis auf dem 
Finanz markt Schwan kungen unterliegt (§ 312 g Abs. 2 S. 1 
Nr. 8 BGB), ein Wider ruf ausgeschlossen.

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 
der Wider rufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber den 
im vor stehenden Absatz genannten Adressaten (Verwal-
tungs gesell schaft oder einem Reprä sen tanten im Sinne 
des § 319 KAGB) unter Angabe der Person des Erklä-
renden zu er klären, wobei eine Be grün dung nicht erfor-
derlich ist. Die Wider rufsfrist be ginnt erst zu laufen, wenn 
die Durch schrift des Antrags auf Vertrags abschluss dem 
Käufer ausge händigt oder ihm eine Kauf ab rechnung 
über sandt worden ist und darin eine Beleh rung über das 
Wider rufsrecht wie die vor lie gende enthalten ist. Ist der 
Frist beginn streitig, trifft die Beweis last den Verkäufer.

Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer 
nachweist, dass entweder der Käufer, kein Verbraucher im 
Sinne des § 13 BGB ist oder er den Käufer zu den Ver hand-
lun gen, die zum Verkauf der Anteile oder Aktien geführt 
haben, aufgrund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 
Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat.

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zah lun-
gen geleistet, so ist die Kapital ver wal tungs gesell schaft, 
die EU-Verwaltungsgesellschaft oder die ausländische AIF-
Ver wal tungs gesellschaft verpflichtet, dem Käufer, ggf. Zug 
um Zug gegen Rückübertragung der er wor benen Anteile 
oder Aktien, die bezahlten Kosten und einen Betrag 
auszu zahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile oder 
Aktien am Tag nach dem Eingang der Wider rufs er klä rung 
entspricht.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend beim 
Verkauf von Anteilen oder Aktien durch den Anleger.

Ende der Widerrufsbelehrung

Stand : September 2022

2. Widerrufsrecht nach § 305 KAGB


